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Stammdaten 
Name und Anschrift des Betriebes: Kunden-Nr. bei Kontrollstelle: 

 

Bio-Kontrollstelle: 
 

Kontrolldatum: 
 

Name Kontrollor/In 
(in Blockschrift) 
Es handelt sich um die:                                     ☐ jährliche Demeter-Kontrolle               ☐ unangekündigte Demeter-
Kontrolle 

   

  KONFORM = korrekte Vorgehensweise bzw. Richtlinien werden eingehalten 
  NICHT KONFORM = Unerwünschte Vorgehensweise bzw. Richtlinien werden nicht eingehalten. Bei NICHT KONFORM ist eine SANKTION auszuwählen          

und ein/e Beschreibung/ Kommentar direkt bei Punkt Anmerkungen erforderlich.  
  NICHT RELEVANT (N.R.) = jeweiliger Kontrollpunkt trifft für den Betrieb nicht zu. Beschreibung/ Kommentar direkt bei Punkt Anmerkungen erforderlich. 
 

I Erhebungsbogen und Datenblatt Konform Nicht konform N.R. 
1 Die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität (Stand 01.01.2025) des 

Erhebungsbogens zur Demeter-Zertifizierung wurde vom Kontrollor/In überprüft. 
Der Erhebungsbogen ist ein essenzieller Teil der Kontrolle und wurde vollständig 
und korrekt ausgefüllt.  
Bei fehlenden oder inkorrekten Angaben bitte um Ergänzung durch die Kontrollstelle!  
 
Anmerkungen:  
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 
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2 Der Einheitswert & die Arbeitsgruppe sind im Erhebungsbogen einzutragen (der 
EHW wird zur Berechnung des Mitgliedsbeitrages bei Demeter Österreich 
herangezogen)!  
 
Bei fehlenden oder inkorrekten Angaben bitte um Ergänzung durch Kontrolleur!  
 
Anmerkungen:  
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

 

 

II Auflagen Konform Nicht konform N.R. ☐ 
3a Welche Korrekturmaßnahmen wurden durchgeführt, um die Auflage zu erfüllen? 

 
  
Wie wurde die Implementierung der Korrekturmaßnahmen geprüft? 
 
 
 

☐ 

3b Die angeführten Maßnahmen erfüllen die Auflagen des Vorjahres vollständig. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

4 Ausnahmegenehmigungen (siehe Erhebungsbogen) wurden vorgelegt und die 
Gültigkeit wurde überprüft. 
 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

III Allgemeines Konform Nicht konform N.R. 
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5 Es findet keine gleichzeitige Bewirtschaftung (bzw. Beteiligung z.B. in Form einer 
GesmbH ) eines konventionellen Betriebes statt (weder durch den Betriebsleiter 
oder andere hauptverantwortliche Bewirtschafter). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

6 Parallelanbau findet nur bei Zunahme (Pacht oder Zukauf) von neuen Flächen (Bio 
oder konventionell) statt und entspricht den Demeter-Richtlinien: 
☐ konventioneller Weinbau → erlaubt vorausgesetzt Verkauf als 

konventionelle Trauben oder Verarbeitung zu Traubensaft 
☐ Andere Kultur/en inklusive Anerkennungsstatus angeben: 

 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

7 Beträgt die ökologische Biodiversitätsflächen mindestens 10% der 
Landwirtschaftlichen Nutzfläche?  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

8 Bei der Umstellung neuer Flächen wurde keine Rodung von Wäldern oder 
Zerstörung von schützenswerten Gebieten vorgenommen. 
 
Wenn NICHT KONFORM geben Sie bitte die Flächen in Hektar inklusive Art der 
Fläche hier an: 
  

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

IV Futter-Mist-Kooperation Konform Nicht konform N.R. ☐ 
9 Mit der Futter-Mist-Kooperation werden mind. 0,2 und max. 2 GVE/ha. Raufutter-

Verzehrer am Demeter-Betrieb sowie am Kooperationsbetrieb erreicht.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 
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10a Wieviel Mist wurde ausgetauscht? 
 
 
 
Wieviel und welches Futter wurde ausgetauscht? 
 
 
 
Wie wurde der Austausch überprüft?   
 
 
 

☐ 

10b Die Kooperationsvorgaben werden eingehalten. Der jährlichen Futter/Mist 
Austausch wird durchgeführt (min. 2 Tonnen pro ha und Jahr). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

11 ☐  Der Kooperationsbetrieb ist Demeter-Mitglied folglich sind keine Unterlagen 
notwendig. 
☐  Im Falle eines Bio-Kooperationsbetrieb liegt eine Tierliste, Flächenliste und 
das Bio-Zertifikat auf. Bitte immer Kopie von Tierliste, Flächenliste und Bio-
Zertifikat als Anhang beilegen. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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V Tierhaltung (wenn keine Tiere oder Betriebskooperation hier N.R. ankreuzen)  Konform Nicht konform N.R. ☐ 
12 Es werden mind. 0,2 und max. 2 GVE/ha Raufutter-Verzehrer am Betrieb gehalten. 

(Im Fall einer Kooperation – N.R. ankreuzen – siehe Pkt. 9 
 
Reine Dauerkultur- und Gartenbaubetriebe sind von verpflichtenden Tierhaltung 
ausgenommen. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

13a Es gibt am Betrieb keine enthornten Tiere (ausgenommen genetisch hornlos). 
 
Wenn NICHT KONFORM angekreuzt wurde, muss eine vollständige 
Ohrmarkenliste dem Erhebungsbogen beiliegen sowie eine 
Ausnahmegenehmigung von Demeter Österreich aufliegen.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

13b Mittels Gentechnik genetisch hornlose Wiederkäuer werden weder zur Zucht noch 
zur Produktion eingesetzt (Nicht zutreffend für Angus & Galloway) 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

14 Die Richtlinien zur Geflügelhaltung werden eingehalten.  
Z.B. kein Schnäbelkürzen,  
 

Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

15 Der Punkt Tier- und Futterzukauf am Erhebungsbogen und die zugehörigen 
Aufzeichnungen wurden überprüft und stimmen überein. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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16 Welche zugekauften Futtermittel und Futterzusatzstoffe wurden (in den letzten 12 Monaten) eingesetzt? 
 

Futtermittel/-zusatzstoff (ggf. 
Produktname und Typ) 

Anteil an 
Futterration [%] 

Tierart Herkunft Zertifizierungsstatus 

     

     

     

     
 

☐ 

17 Mindestens 50% des Futters für Schweine & Geflügel und 60% des Futters für 
Wiederkäuer und Pferde (Equiden) muss auf dem eigenen Betrieb erzeugt werden. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
wenn SANKTION 2, Datum d. Nachreichung: 

 ☐ 

18 Mindestens 70% der jährlichen Futterration muss Demeter-Qualität aufweisen. 
Daraus folgt maximaler Bio-Anteil von 30%. Der Zukauf von konventionellem 
Futter ist nicht erlaubt. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung  

☐ 

19 Alle Wiederkäuer erhalten mindestens 75% Raufutter (z. B. Grünfutter, Heu, 
Silage) in der Futterration. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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20 Die Kälber, Lämmer, Kitze und Fohlen werden entsprechend den Anforderungen 
gefüttert (mindestens 3 Monate Milch, Raufutter wird bereitgestellt, 
Milchaustauscher entsprechend den Anforderungen). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

21 Es werden zwei Hähne pro 100 Legehennen gehalten. 

 

Anmerkungen: 

 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

22 Die Arzneimittelanwendung entspricht den Demeter-Richtlinien.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

VI Biodynamische Präparate Konform Nicht konform N.R. 
23 Alle Präparate sind vorhanden, sachgerecht gelagert und in gutem Zustand. 

 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

24 Eine geeignete Rührvorrichtung ist vorhanden und funktionsfähig oder es besteht 
ein Vertrag mit einem Präparate-Rührservice.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

25a Eine geeignete Präparatespritze ist vorhanden und funktionsfähig oder es besteht 
ein Vertrag mit einem Präparate-Rührservice. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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25b Ist eine Präparatespritze vorhanden, wird diese ausschließlich für die 
Ausbringung der biodynamischen Präparate verwendet.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

26 Alle Wirtschaftsdünger und Komposte werden mit den Kompostpräparaten 
und/oder Fladenpräparaten behandelt.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

27a Die Ausbringung der Feldspritzpräparate (Hornmist und Hornkiesel) entspricht 
den Richtlinien (mind. 1x jährlich kulturartengerecht auf allen Flächen) und 
Aufzeichnungen sind vorhanden.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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27b Beschreiben Sie die Überprüfung der Präparate hinsichtlich folgender Punkte:  
 
 Herkunft  

(Eigenherstellung, AG, Fremdbezug) 
Lagerung Ausbringungszeitpunkt 

(Datum) 
Kompostpräparte  
(mind.  1x jährlich Präparierung 
des Wirtschaftsdüngers) 
 

   

Hornmist  
(mind. 1x jährlich zur Bestellung 
o. zu Vegetationsbeginn der 
Hauptfrucht auf allen Flächen) 

   

Hornkiesel 
(mind. 1x jährlich 
kulturartengemäß zur jeweiligen 
Hauptfrucht auf allen Flächen) 

   

 
 

VII Betriebsmittel   Konform Nicht konform N.R. ☐ 
28a Bitte führen Sie den Zertifizierungsstatus, Menge, ggf. Produktname der zugekauften Düngermittel an 

 
Zugekaufte Wirtschaftsdünger (inkl. Status, Menge): 
 
 
 
Zugekaufte Handelsdünger: 
 
 
 

☐ 
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28b Die oben angeführten Dünge- und Bodenverbesserungsmittel sind zugelassen 
laut Demeter Betriebsmittelliste.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

29 Die Menge an Stickstoff aus Handelsdünger muss insgesamt niedriger sein als die 
Menge an Stickstoff aus präparierten Wirtschaftsdünger. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

30a Bitte führen sie alle Pflanzenschutzmaßnahmen auf oder legen Sie den Spritzplan/Pflanzenschutzdokumentation bei: 
 
 
 
 

☐ 

30b Die oben angeführten Pflanzenschutzmaßnahmen sind laut Betriebsmitteliste 
zugelassen.  
 
Anmerkungen: 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

31 Beim Betriebsmittelzukauf werden Demeter-Herkünfte bevorzugt (Saatgut, Tiere) 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

VIII Acker-, Kräuter- und Gemüseanbau Konform Nicht konform N.R. ☐ 
32 Ackerbau und Feldgemüse: Die Gesamtstickstoffmenge aus allen eingesetzten 

Düngern beträgt im Durchschnitt im Freiland maximal 112 kg N/ha/Jahr. Die 
Stickstoffmenge aus organischen Handelsdüngern beträgt max. 40 kg N/ha/Jahr. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 
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33 Gemüsebau und Gärtnereien: entspricht die Düngung maximal 170 kg N/ha/Jahr. 
Handelsdünger sind beschränkt auf weniger als 80 kg N/ha/Jahr.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

34 Ackerbau und Feldgemüse: Erfolgt mindestens einmal im Laufe der Fruchtfolge 
ein abwechselnder Anbau von ein- und zweijährigen Pflanzen.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

35a Getreidehybridsaatgut (Ausnahme Mais Zea Mays) wird nicht eingesetzt.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

35b Es werden nur Zellfusionsfreie (CMS) Sorten eingesetzt. (siehe positiv Liste) 
 
Anmerkungen: 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

36 Die zugekauften Mulch-Materialien/-Folien entsprechen den Demeter-Richtlinien. 
 
Anmerkungen: 
 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

37 Der Torfanteil von Anzuchtsubstraten und Topferden liegt nicht über 75%.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

38 Der Anteil von präpariertem Pflanzen- oder Mistkompost in Erden und Substraten 
beträgt mindestens 25 Vol.-%. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 
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39 Erdlose Kulturtechniken entsprechen den Demeter-Richtlinien (nur für 
Erddünnschichtverfahren bei Kresse- und Keimpflanzen im Verkaufsgebinde 
erlaubt). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

40 Das Pilzsubstrat besteht aus Materialien, welche im Biodynamischen Anbau 
anfallen oder die im Biodynamischen Anbau zugelassen sind (das gilt auch für 
mineralische Produkte) und wird vor der Beimpfung mit den Kompostpräparaten 
präpariert. 
 
Anmerkung: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

IX Obst & Wein  Konform Nicht konform N.R. ☐ 
41 Dauerkulturen (Obst, Wein): Der Boden ist ganzjährig mit Bewuchs oder natürliche 

Bedeckung und besteht aus vielerlei Pflanzenarten. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

42 Die Gesamtstickstoffmenge aus allen eingesetzten Düngern beträgt maximal 
☐ 96 kg N/ha/Jahr im Obstbau. 

☐ 50 kg N/ha/Jahr im Weinbau (berechnet als Durchschnitt über drei Jahre). 

 

Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
 

☐ 

43 Wie viel kg Kupfer wurde im Jahr 2024 pro ha ausgebracht? 
  ☐ 
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44 Die Bewirtschaftung der Dauerkulturen (Obst, Wein) entspricht den Richtlinien. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

Bitte genaue Formulierung des Verstoßes: 
 

☐ 

45 Die Weinlese erfolgt ausschließlich manuell.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
Nicht konform ☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

46 Es erfolgt keine mechanische Ausdünnung mit einem Fadengerät (Nur wenn keine 
Dauerkulturen am Betrieb N.R. ankreuzen). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

Nicht konform ☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

47 Es erfolgt kein Wurzelschnitt (Nur wenn keine Dauerkulturen am Betrieb N.R. 
ankreuzen). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

Nicht konform ☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

X Richtlinien Verarbeitung & Lohnarbeit Konform Nicht konform N.R. ☐ 
48a Wie wurde die Hofverarbeitung der Demeter-Produkte auf die Einhaltung der Demeter-Richtlinien am Betrieb kontrolliert?  

(z.B. Rezepturenprüfung, Demeter-Anteil, Warenfluss, etc.) 
 

 
 
 

☐ 

48b Laut der oben angegebenen Kontrolle der Hofverarbeitung entspricht diese den 
Demeter-Verarbeitungsrichtlinien? 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 
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49 Die Demeter-Lohntätigkeitsvereinbarungen (Stand 1.1.2023) mit Dritten liegen 
vor Ort auf und wurden in Kopie an die Geschäftsstelle geschickt.  
Wenn nicht konform, bitte Lohntätigkeitsvereinbarungen beilegen.  
(Bei Demeter-zertifizierten Lohnverarbeitern wird keine 
Lohntätigkeitsvereinbarung benötigt)  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

50 Welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass am Demeter-Betrieb eingesetzte Maschinen oder Geräte, keine Rückstände von 
konventionellen Hilfs-/Betriebsmittel oder konventionellem Erntegut z.B. durch landwirtschaftliche Lohnarbeit (Sämaschine, Mähdrescher, 
Erntemaschine, Spritzen etc.) aufweisen? (Beilage des Reinigungsprotokolls möglich) 
 
Maßnahmen: 
 
 
 
Maschine/Gerät/Hilfs-/Betriebsmittel`: 
 
 

☐ 

XI Richtlinien Verarbeitung: Essig & Schnaps Konform Nicht konform N.R. ☐ 
51 Es erfolgt keine synthetische Essig-Herstellung. Essig wird entweder in einem 

zweistufigen Fermentationsprozess oder als aromatisierter Essig (Aceta oder 
Ansatzessig) hergestellt (die aromatisierenden Zutaten haben hierbei den 
Demeter-Status), 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 
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52a Essig und Schnaps werden in Edelstahl-, Tongefäßen/Keramik, Glas oder 
Holzfässern gereift. (Für die kurzeitige Lagerung während der Weiterverarbeitung 
sind Kunstoffbehälter zugelassen) 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

52b Die Bio-zertifizierten Starterkulturen (Essig) oder Bio-zertifizierte Hefe (Schnaps) 
machen nicht mehr als 5% des Demeter-zertifizierten Endprodukts aus.  
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

52c Schwefelung der Maische bei Schnaps oder von Essig (geschwefelter Wein darf 
eingesetzt werden) wird nicht durchgeführt. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

XII Markenumgang, Etiketten Konform Nicht konform N.R. 
53 Etikettenfreigabe liegt auf (siehe Erhebungsbogen unter 3.4.) und stimmt mit den 

kontrollierten (vor Ort aufliegend) Etiketten überein. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

54 Demeter-Erzeugnisse sind auf allen Warenbegleitpapieren eindeutig als 
„demeter“ gekennzeichnet. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 

55 Die mit den Demeter-Marken ausgelobten Produkte enthalten mindestens 90 % 
Demeter-Anteil. 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 

☐ 
Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   

wenn SANKTION 2, Datum d. 
Nachreichung: 

☐ 
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56 Auf Produkten ohne Demeter-Status ist kein Hinweis auf die Marke Demeter 
(Wort-, Bild-, Wortbildmarke). 
 
Anmerkungen: 
 

☐ 
☐ 

Sanktion Wählen Sie ein Element aus.   
☐ 

XIII Soziale Verantwortung N.R. 
57 Gibt es bereits eine bestehende Zertifizierung betreffend sozialer Verantwortung wie: FairTrade (FLO), GlobalGap Grasp, Rainforest Alliance, CAFE 

Practices, FairForLife, Rainforest Alliance, Naturland, Naturland Fair, 4 C, etc.? 
 
Wenn ja, welche? 

☐ 

XIV Anmerkungen / Erläuterungen 
58 Allgemeine Bemerkungen z.B. besonders Erwähnenswertes bezüglich Präparate, Ausbildung, Forschung, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen bitte 

anführen! 
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XV Abschluss 
 Ich habe die Demeter-Erhebung des Betriebes durch den/die Kontrollor/in zur Kenntnis genommen. Ich befürworte die Empfehlungen des/der 

Kontrollors/in. 

Ich bin damit einverstanden, dass alle, die Demeter-Kontrolle bzw. BIO-Kontrolle gemäß EU-VO 2018/848 betreffenden Daten von Seiten meiner 
zuständigen Kontrollstelle an Demeter Österreich und ggf. an Bio Suisse (international@bio-suisse.ch) weitergeleitet werden dürfen.  

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Daten  
• Betriebsnummer und Name 
• vollständige Adresse und Kontaktdaten 
• zertifizierte Produkte mit Zertifizierungsstatus 
• Zertifizierungsdatum und Gültigkeitsdatum des Zertifikates  

auf der Homepage von Demeter Österreich www.demeter.at und in der internationalen Produkt-Datenbank www.database.demeter.net 
veröffentlicht werden. Diese Einwilligung kann jederzeit bei Demeter Österreich widerrufen werden. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung 
auf der Homepage. 
 
 
 

                                                                            Ort, Datum___________________               Unterschrift Vertragsnehmer/in__________________________________________ 
 
 
DAUER der Demeter-Kontrolle: __________ 
 
                                                                             Ort, Datum___________________                Unterschrift Kontrollor/in________________________________________________ 

 

http://www.demeter.at/
http://www.database.demeter.net/

